
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUKTGARANTIE 
 

Fixit 855 evo  
Calciumsulfat-Fliessestrich (CAF) 
mit Spezialzement-Zusatz 
 
 
 
Objekt       

Unternehmer       

Datum       

 
 
 
 
Belegereife ≤ 1.8 % bei dampfdurchlässigen Belägen und ≤ 1.3 % bei dampfdichten Belägen 
 

In Anlehnung an unsere Produktinformation bestätigen wir, dass der Fixit 855 evo mit allen handelsüblichen 

Bodenbelägen überzogen werden kann. 
 

• Die Belegereife bei dampfdurchlässigen Materialien liegt bei 1.8 % Restfeuchtigkeit 

• Die Belegereife bei dampfdichten oder feuchtigkeitsempfindlichen Materialien liegt bei 1.3 % Restfeuchtigkeit 
 

Durch den Zement-Zusatz im Fixit 855 evo ist die Oberfläche weniger empfindlich auf Feuchtigkeit. Nach dem 

Erreichen der Belegereife, muss der Fixit 855 evo belegt oder dampfdicht versiegelt werden, um ein übermässiges 

Austrocknen des Estrichs zu verhindern. 
 

Trotz dem höheren Restfeuchtigkeitgehalt nimmt der Fixit 855 evo, auch nach langer Zeit, keinen Schaden. 

Die Austrocknung und Begleitmassnahmen erfolgen gleich wie bei allen bekannten CAF. 
 

Als Voraussetzung der Garantiegewährung gilt die Einhaltung der allgemeinen Regeln der Baukunde, der 

Vorgaben der jeweils gültigen Merkblätter der ISP und dem SPV, sowie der Angaben im Technischen Merkblatt 

Fixit 855 evo Calciumsulfat-Fliessestrich mit Spezialzement-Zusatz. 
 

Wir garantieren, dass der Fixit 855 evo ein qualitativ hoch stehendes Produkt ist und es sich bei einer fach-

gerechten Verarbeitung für alle Estricharbeiten gemäss SIA 251 bestens eignet. 
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